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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE6233371 
 
Gebietsname:  Wiesenttal mit Seitentälern  
 
Größe: 6877 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Oberfranken 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

3260 Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 
fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

5130 Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen 

6110* Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) 

6210* Naturnahe Kalktrockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia), 
(*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

6210 Naturnahe Kalktrockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)  

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonschluffigen Böden (Molini-
on caeruleae) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7220* Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

7230 Kalkreiche Niedermoore 

8160* Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas 

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 

8310 Nicht touristisch erschlossenen Höhlen 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Car-
pinion betuli) 

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
salicion albae) 

91U0 Kiefernwälder der sarmatischen Steppe 
* = prioritär 
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Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1032 Unio crassus Bachmuschel 

1096 Lampetra planeri Bachneunauge 

1323 Myotis bechsteini Bechsteinfledermaus 

1379 Mannia triandra Dreimänniges Zwerglungenmoos 

1061 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

6216 Hamatocaulis vernicosus Firnisglänzendes Sichelmoos 

1193 Bombina variegata Gelbbauchunke 

1163 Cottus gobio Groppe 

1324 Myotis myotis Großes Mausohr 

1386 Buxbaumia viridis Grünes Koboldmoos 

1059 Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1303 Rhinolophus hipposideros Kleine Hufeisennase 

1308 Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 

1014 Vertigo angustior Schmale Windelschnecke 

6199* Euplagia quadripunctata Spanische Flagge 

1093* Austropotamobius torrentium Steinkrebs 
* = prioritär 

 
 
 
Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt ggf. Wiederherstellung des in Oberfranken repräsentativen Fließgewässersystems im Franken-
jura mit seinen vielfältigen Wald-, Fels- und Offenlandlebensräumen sowie seinen Höhlen. Erhalt 
hochwertiger Kalk-Trockenrasen und Flachlandmähwiesen sowie quellreicher Wälder, Bäche und 
Flüsse als räumlich enges Verbundsystem von Trocken- und Feuchtgebieten mit landesweit bedeut-
samen Artvorkommen in Verbindung mit bedeutenden Endemiten. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vege-
tation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion mit ihrer natürlichen Dyna-
mik. Erhalt ggf. Wiederherstellung unverbauter Bach- und Flussabschnitte mit reich strukturiertem 
Bach- und Flussbett ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, Stauwerke o. Ä. an der Wiesent und ih-
ren Zuflüssen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Bäche und Flüsse für Ge-
wässerorganismen einschließlich der ungehinderten Anbindung von Seitengewässern als wichti-
ge Refugial- und Teillebensräume für Fließgewässerarten. Erhalt ggf. Wiederherstellung von nicht 
oder nur sehr extensiv genutzten Uferstreifen. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichend stö-
rungsarmer Fließgewässerabschnitte. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines naturnahen Gewässer-
betts der Wiesent sowie ihrer Nebengewässer mit typischen Kieslaichplätzen für charakteristische 
Fischarten wie die Äsche. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und 
-rasen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der für die Frankenalb typischen lichten Wacholderheiden 
als bereichernde Struktur- und Landschaftselemente innerhalb extensiv beweideter Kalkmagerra-
sen- bzw. Magerwiesen-Biotopkomplexe. Erhalt des Offenlandcharakters wertbestimmender Kon-
takt-Lebensräume. Erhalt der nährstoffarmen Standorte mit ihren charakteristischen Tier- und 
Pflanzenarten. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Lückigen basophilen oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-
Sedion albi) in ihren überwiegend ungestörten und besonnten Beständen. Erhalt ihrer nährstoff-
armen Standorte sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Vegetations- und Habi-
tatstrukturen einschließlich der typischen Arten und Lebensgemeinschaften. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Naturnahen Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungs-
stadien (Festuco-Brometalia), insbesondere der Bestände mit bemerkenswerten Orchideen, 
in ihrer weitgehend gehölzfreien Ausprägung. Erhalt der Magerrasen in ihren nutzungs- und pfle-
gegeprägten Ausbildungsformen, insbesondere durch die traditionelle Beweidung mit Schafen 
und Ziegen. Erhalt strukturbildender Elemente wie Gehölzgruppen, Hecken oder Säume. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung von Triftwegen für die Schafbeweidung zur dauerhaften Offenhaltung der 
Standorte sowie Aufrechterhaltung des Biotopverbunds. Erhalt ggf. Wiederherstellung der priori-
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tären Kalk-Trockenrasen mit besonderen Beständen bemerkenswerter Orchideen. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und 
tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae). Erhalt des charakteristischen Wasser- und 
Nährstoffhaushalts. Erhalt der regionaltypischen, nutzungsgeprägten Bestände in einem weitge-
henden gehölzfreiem Zustand. Erhalt der spezifischen Habitatelemente für die charakteristischen 
Tier- und Pflanzenarten sowie Erhalt der funktionalen Einbindung in Komplexlebensräume bzw. 
des ungestörten Kontakts mit Nachbarbiotopen wie Gewässern, Röhrichten, Seggenrieden, 
Nass- und Auwiesen, Magerrasen, Hochstaudenfluren sowie Bruch- und Auenwäldern. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe, insbesondere der höchstens gelegentlich gemähten Bestände unter Wahrung 
ihrer Verbundfunktion für die dort typischen Saumarten wie für die beiden Wiesenknopf-
Ameisenbläulinge und den Storchschnabelbläuling. Erhalt einer nur mit wenigen Gehölzen durch-
setzten Ausprägung zum Erhalt des Offenlandcharakters. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) in den unterschiedlichen Ausprägungen (vor allem trocken bis feucht). 
Erhalt der nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungsformen bzw. der nährstoffarmen Standorte 
mit ihrer typischen Vegetation. Erhalt der Streuobstbestände als Sonderform des Lebens-
raumtyps mit ihrem Strukturreichtum und hohem Totholzanteil. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Kalktuffquellen (Cratoneurion). Erhalt der hydrogeologischen 
Strukturen und Prozesse. Erhalt der spezifischen Habitatelemente und Eigenstrukturen (Quellrin-
nen, Quellschlenken, Tuffterrassen) für charakteristische Tier- und Pflanzenarten. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung von durch Nährstoff- und Biozideinträge unbeeinträchtigten Quellen. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung Kalkhaltiger Niedermoore, insbesondere in Bezug auf Wasser-, 
Nährstoff- und Mineralstoffhaushalt. Erhalt des Lebensraumtyps in seinen nutzungs- und pflege-
geprägten Ausbildungsformen. Erhalt ggf. Wiederherstellung störungsarmer oder -freier Bereiche, 
insbesondere natürlicher, unverbauter Hangquellen. 

10. Erhalt der Kalkhaltigen Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung ihrer natürlichen, biotopprägenden Dynamik. Erhalt der unterschiedlichen 
Ausprägungen des Lebensraumtyps mit seinen charakteristischen Habitatelementen und Vegeta-
tionsstrukturen. 

11. Erhalt der Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation. Erhalt ausreichend störungsfreier, insbeson-
dere nicht bekletterter Bereiche zur Gewährleistung der für den Lebensraumtyp charakteristi-
schen Vegetations- und Habitatstrukturen, wie z. B. für Felsbrüter wie Wanderfalke und Uhu so-
wie typische Artengemeinschaften. Erhalt der zahlreichen wertbestimmenden Pflanzenarten, ins-
besondere der Endemiten (z. B. Fränkisches Habichtskraut) als Charakterarten der Felsspalten-
vegetation im Wiesent-Tal mit seinen Seitentälern. 

12. Erhalt Nicht touristisch erschlossener Höhlen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Funktion des 
Eingangsbereichs der Höhlen als Lebensraum für Farne, Moose und andere Pflanzen (z. B. 
Schlangenäuglein). Erhalt der Höhlen mit ihrem charakteristischen Mikroklima, insbesondere 
auch als Winterquartier für Fledermausarten. Erhalt ggf. Wiederherstellung störungsfreier Höh-
lensysteme mit ihrer chrakteristischen Fauna. 

13. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Waldmeister-Buchenwälder (Asperulo-Fagetum), überwie-
gend in hangseitig flussbegleitender Lage, in ihrer bandförmigen, großteils noch unzerschnittenen 
Ausformung. Insbesondere Erhalt der außergewöhnlich differenzierten Bestands- und Altersstruk-
turen mit hohen Anteilen an Totholz und Biotopbäumen sowie den lagebedingt zahlreichen Rand-
strukturen (z. B. Waldmäntel, Säume, Verlichtungen) und Sonderstandorten (Quellbereiche, 
Karsterscheinungen). 

14. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mitteleuropäischen Orchideen-Kalk-Buchenwälder (Cepha-
lanthero-Fagion) auf flachgründigen Magerstandorten und Felsen mit ihrer außergewöhnlichen 
Baumartenvielfalt und ihren naturnahen Bestands- und Altersstrukturen. Erhalt des hohen Tot-
holzanteils und zahlreicher Höhlenbäume sowie Erhalt der großen Vielfalt an Rand-, Klein- und 
Sonderstrukturen, insbesondere mit den Vorkommen endemischer Mehlbeerensippen. 

15. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Subatlantischen oder mitteleuropäischen Stieleichenwälder 
oder Eichen-Hainbuchenwälder (Carpinion betuli), die in der Regel quell- und flussnah mit ty-
pischerweise hohem Struktur- und Artenreichtum in Erscheinung treten. Erhalt ausreichender 
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Totholzanteile und zahlreicher Höhlenbäume sowie Erhalt des natürlichen Grundwasser- und 
Nährstoffregimes. Erhalt der Habitatfunktionen für lebensraumtypische Tiergruppen (Spechte, 
Fledermäuse, Kleinsäuger, Käfer, Tagfalter). 

16. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder (Galio-Carpinetum) in 
ihren wenigen noch vorhandenen Ausbildungen. Erhalt differenzierter Bestandsstrukturen, aus-
reichender Totholzanteile und einer ausreichenden Zahl an Biotopbäumen. Erhalt der Habitat-
funktionen für lebensraumtypische Artengemeinschaften. 

17. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) in ihrer ty-
pisch disjunkten, häufig nur kleinflächig auf Quell-, Schutt- und Schluchtstandorte begrenzten 
Verbreitung. Erhalt der großen Baumartenvielfalt, des Totholzanteils und der Anzahl an Biotop-
bäumen und damit der lebensraumtypischen Artgemeinschaften. 

18. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, salicion albae) mit heimischer Baumarten-Zusammensetzung 
und naturnaher Bestands- und Altersstruktur als verbindendes Landschaftselement und weitge-
hend unzerschnittener Wanderungskorridor für gewässergebundene Tier- und Pflanzenarten. Er-
halt typischer Elementen der Alters- und Zerfallsphase, insbesondere von ausreichend Totholz 
und Biotopbäumen. Erhalt des noch weitgehend ungestörten Wasserregimes. 

19. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Kiefernwälder der sarmatischen Steppe mit ihren charakte-
ristischen Arten, Habitatstrukturen sowie Nährstoff-, Wasser- und Lichtverhältnissen. Erhalt von 
ausreichend Tot- und Altholzstrukturen. 

20. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen der Mopsfledermaus und der Bechsteinfleder-
maus. Erhalt alt- und totholzreicher Wälder mit einem ausreichend hohen Angebot an Baumhöh-
len und natürlichen Spaltenquartieren (z. B. abstehende Rinde) als primärer Sommerlebensraum 
und Jagdhabitat der beiden Fledermausarten. Erhalt ggf. Wiederherstellung ungestörter Winter- 
und Schwarmquartiere und ihrer charakteristischen Mikroklimaverhältnisse. Erhalt des Hang-
platzangebots und Spaltenreichtums. Erhalt anbrüchiger Bäume und Bäume mit Specht- bzw. na-
türlichen Baumhöhlen. Erhalt ausreichend unzerschnittener Flugkorridore zwischen Tagesquartier 
und Nahrungshabitat. 

21. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Großen Mausohrs. Erhalt der Winterquartiere 
sowie Zwischenquartiere. Erhalt der Störungsfreiheit in den Quartieren vom 1. Oktober bis 
30. April. Erhalt des Hangplatzangebots einschließlich der Spalten. Erhalt des Mikroklimas und 
der unterschiedlichen Feuchtigkeitsverhältnisse in den Quartieren. Erhalt der traditionellen Einflu-
göffnungen. Erhalt wichtiger Nahrungshabitate (z. B. Gehölze, alter Baumbestand, extensives 
Grünland) in Quartiernähe. Erhalt ausreichend unzerschnittener, gehölzreicher Flugkorridore zwi-
schen Winterquartier, Sommerlebensraum und Zwischenquartier. 

22. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Kleinen Hufeisennase, insbesondere in unbe-
lasteten, biozidfreien Habitaten (Wochenstuben, Winter- und Sommerlebensräume, Jagdhabita-
te). Erhalt ggf. Wiederherstellung der Störungsfreiheit in den Winterquartieren vom 1. Oktober bis 
30. April. Gewährleistung der Störungsfreiheit der Sommerquartiere zur Fortpflanzungszeit (April 
bis August). Erhalt des Hangplatzangebots. Erhalt des Mikroklimas und der unterschiedlichen 
Feuchtigkeitsverhältnisse in den Quartieren. Erhalt der traditionellen Einflugöffnungen. Erhalt von 
Laub- und Mischwäldern und anderen Gehölzstrukturen als Jagdhabitate der Kleinen Hufeisen-
nase. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichend unzerschnittener Flugkorridore zwischen Tages-
quartier und Nahrungshabitat. 

23. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Gelbbauchunke. Erhalt des Lebensraumkom-
plexes mit offenen Laich- und Landhabitaten, insbesondere Erhalt vernetzter, fischfreier epheme-
rer Kleingewässer (z. B. Tümpel in Abbaugruben, Hangrutschungen oder Wurzelteller umgestürz-
ter Bäume). 

24. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen der Groppe und des Bachneunauges. Gewähr-
leistung des Verbunds von Teilpopulationen und Erhalt der Habitatstrukturen, insbesondere des 
für ihr Vorkommen notwendigen Erhalts eines reich strukturierten Gewässerbetts mit ausreichend 
Versteck- und Laichmöglichkeiten. Erhalt eines der Beschaffenheit, Größe und Ertragsfähigkeit 
des Gewässers angepassten artenreichen und gesunden Fischbestands. 

25. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings 
und des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings einschließlich der Bestände des Großen Wie-
senknopfs und der Wirtsameisenvorkommen, auch als Wiederbesiedlungsquellen für den Indivi-
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duenaustausch in benachbarte Habitate. Erhalt ggf. Wiederherstellung der kleinen Feuchtflächen 
und Vernetzungsstrukturen, wie Hangquellen, Waldsäume und Gräben. 

26. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Spanischen Flagge. Erhalt eines reich struktu-
rierten, großflächigen Verbundsystems aus blütenreichen, sonnenexponierten Saumstrukturen, 
insbesondere Wasserdostbeständen, in Kombination mit schattigen Elementen wie Gehölzen, 
Waldrändern, Säumen, Hohl- und Waldwegen, Schluchten, Steinbrüchen etc. Erhalt blütenreicher 
Offenlandstrukturen mit Gehölzen auf Sekundärstandorten als Vernetzungselemente. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung komplexer Magerrasen. 

27. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Schmalen Windelschnecke. Erhalt der Feucht-
flächen mit Vorkommen der Schnecke einschließlich angrenzender Pufferzonen. Erhalt hoher 
Grundwasserstände sowie offener, d. h. weitgehend baumfreier Habitate. Erhalt von vernetzten 
Populationen der Schmalen Windelschnecke. Erhalt ausreichend ungestörter und weitgehend 
unzerschnittener Feuchtgebietskomplexe mit entsprechenden Biotopverbundstrukturen. 

28. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Bachmuschel. Gewährleistung einer ausrei-
chend guten Gewässerqualität mit geringen Nitratwerten im Hinblick auf die Ansprüche der 
Bachmuschel. Erhalt ggf. Wiederherstellung einer weitgehenden Ungestörtheit und Funktionsfä-
higkeit der Wiesent und ihrer Nebengewässer, z. B. des Ailsbachs als Lebensraum für Bachmu-
scheln sowie der Wirtsfische (vor allem Döbel und Elritze). Ausrichtung einer ggf. erforderlichen 
Gewässerunterhaltung auf den Erhalt der Bachmuschel und ihre Lebensraumansprüche in von 
ihr besiedelten Gewässerabschnitten. 

29. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Steinkrebses. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 
natürlichen Gewässerstruktur (Vermeidung/Aufhebung von Begradigungen und Uferverbau) und 
einer guten Wasserqualität in den Oberlaufbächen. Ausrichtung einer ggf. erforderlichen Gewäs-
serunterhaltung auf den Erhalt des Steinkrebses und seiner Lebensraumansprüche in besiedel-
ten Gewässern. 

30. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Dreimännigen Zwerglungenmooses. Erhalt 
des dauerhaft schattig-luftfeuchten Mikroklimas, unbekletteter Felspartien und eines naturnahen 
Waldaufbaus im Bereich der Fundorte und potenziell geeigneter Felsen.  

31. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Vorkommen des Grünen Koboldmooses. Erhalt der zusam-
menhängenden alten, naturnah strukturierten Nadel- und Mischwälder mit einem ausreichend 
hohen Vorrat an liegendem, starkem Nadeltotholz als besiedlungsfähiges Substrat. Erhalt eines 
kühlen, feuchten Waldinnenklimas. 

32. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Firnisglänzenden Sichelmooses, insbesonde-
re bei Wohnsdorf. Erhalt ggf. Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushalts der Wuchsorte 
sowie der nährstoffarmen Standortbedingungen. Erhalt der bestandssichernden Ausbildungsfor-
men ihrer Habitate in ehemals genutzten Flachmoorgebieten. 

 


